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Praxis & Alltag

Die Hepatitis-B-Impfung zählt zu den soge-
nannten Angebotspflichten. Konkret bedeutet 

dies, dass der Arbeitgeber den Arbeitnehmern das 
Angebot zur Immunisierung aussprechen muss. 
Im Gegensatz zum Tätigen des Angebotes stellt 
die Impfung selbst keine Pflicht dar. Dennoch  
ist zu betonen, dass die Ständige Impfkommission 
(STIKO) die Impfung gegen Hepatitis B für Per-
sonen mit erhöhtem beruflichem Expositionsrisiko 
empfiehlt. Das betrifft zahnärztliche Beschäftig-
te, die am Behandlungsstuhl eingesetzt werden 
oder anderweitig Umgang mit blutkontaminierten  
In strumenten haben.

Immunisierung
Die Grundimmunisie-
rung beginnt in Deutsch-
land bereits im Säuglings-
alter. Für nicht geimpfte 
Erwachsene erfolgt die 
Grundimmu nisierung mit 
drei Impfungen in den 
Monaten 0,1 und 6. Von 
einem Impferfolg kann 
ausgegangen werden, 
wenn die Anti-HBs-AK-
Konzen tration = 100 IE/l 
beträgt. Low-Responder  

(Anti-HBS-AK 10 – 99 IE/l) sollten eine sofor tige 
Auffrischungsimpfung erhalten. 

Bei Beschäftigten mit individuell besonders  
hohem Expositionsrisiko wird eine Kontrolle alle 
zehn Jahre empfohlen und eine Auffrischungs-
impfung, wenn Anti-HBS-AK < 100 IE/l.

Pflichtvorsorge
Unabhängig davon muss die arbeitsmedizini-
sche Pflichtvorsorge bei Tätigkeiten mit erhöh-
ter Infektionsgefahr mindestens alle 36 Monate 
stattfinden. Erfreulicherweise hat der Gemein-
same Bundesausschuss (G-BA) die beruflich 
indizierte Hepatitis-B-Impfung auf Basis der  
STIKO-Empfehlungen am 22. August 2024 in 
die Anlage 1 der aktuellen Schutzimpfungs-
Richtlinie aufgenommen. Somit ist sowohl die 
Grundimmunisierung als auch die Auffrischungs-
impfung eine Kassenleistung. Der Unternehmer 
bleibt jedoch ebenfalls Kostenträger, denn von 
Krankenkasse und Unternehmer muss derjeni-
ge die Kosten übernehmen, der zuerst gefragt 
wird, ohne auf den anderen Kostenträger zu 
verweisen. 

PD Dr. Dr. med. Alexander Gerber 
Betriebsarzt der ZÄK Berlin Re
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Schutzimpfungs-Richtlinie

Beruflich indizierte Hepatitis-B-Impfung
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Die Zahnärztekammer Berlin stellt ihren 
Mitgliedern das Zahnärztlichen Qualitäts-

managementsystem (ZQMS) sowie ZQMS 
ECO und ZQMS GREEN kostenlos zur Verfü-
gung. Um Ihnen den Zugang zum ZQMS zu 
erleichtern, bieten wir Zahnärztinnen, Zahn-
ärzten, leitenden Mitarbeitenden und Quali-
tätsmanagement-Beauftragten Schulungen in 
kleinen Gruppen in der Zahnärztekammer an. 
Im ersten Halbjahr 2025 können Sie zwischen 
zwei Termine wählen, im zweiten Halbjahr 
werden wir weitere Schulungen anbieten.

Dr. Juliane von Hoyningen-Huene 
Mitglied des Vorstands 
Referat Praxisführung

Erstes Halbjahr 2025

ZQMS-Einsteigerschulungen

Aufgrund der begrenzten 
Teilnehmerzahl ist eine per-

sönliche Anmeldung per 
Mail unbedingt erforderlich: 

zqms@zaek-berlin.de.

Für Fragen steht Ihnen das 
Referat Praxisführung gern 

zur Verfügung:  
(030) 34 808 119

ZQMS Einsteiger

Termine: Mittwoch, 22.01.2025 
oder Mittwoch, 14.05.2025
16:00 –19:00 Uhr

Ort: Zahnärztekammer Berlin
Stallstraße 1, 10585 Berlin, 
Seminarraum 1. Etage

Referentin: Dr. Juliane von Hoyningen-Huene

CME-Bewertung: 4 Fortbildungspunkte

An beiden Terminen werden die gleichen Inhalte 
angeboten.


